
8 . Abschnitt — Münzverbrechen und Münzvergehen 55

Achter Abschnitt

Münzverbrechen und Münzvergehen

Falschmünzerei und Münzverfälschung 
§ 146

(1) Wer inländisches oder ausländisches Metallgeld oder 
Papiergeld nachmacht, um das nachgemachte Geld als 
echtes zu gebrauchen oder sonst in Verkehr zu bringen, 
oder wer in gleicher Absicht echtem Gelde durch Ver
änderung an demselben den Schein eines höheren Werts 
oder verrufenem Gelde durch Veränderung an demselben 
das Ansehen eines noch geltenden gibt, wird mit Zucht
haus nicht unter 2 Jahren bestraft; auch ist Polizei
aufsicht zulässig.

(2 ) Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Ge
fängnisstrafe ein.

Inverkehrbringen falschen Geldes 
§ 141

Dieselben Strafbestimmungen finden auf denjenigen 
Anwendung, welcher das von ihm auch ohne die vor
bezeichnet e Absicht nachgemachte oder verfälschte Geld 
als echtes in Verkehr bringt, sowie auf denjenigen, welcher 
nachgemachtes oder verfälschtes Geld sich verschafft und 
solches entweder in Verkehr bringt oder zum Zwecke der 
Verbreitung aus dem Auslande einführt.

Weitergabe falschen Geldes
§ 148

(1 ) Wer nachgemachtes oder verfälschtes Geld als 
echtes empfängt und nach erkannter Unechtheit als echtes


